
II -116 ,{3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gcsctzgebungsperiode 

Nr. S81<f IJ 

1990 -06- 28 

der Abgeordneten Mag. Brigitte Ederer und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

betreffend Ausnahme der Banken und privaten Versicherungen vorn Kar

tellgesetz im Zusammenhang mit der Aufsicht dieser beiden Bereiche durch 

den Bundesminister für Finanzen 

Nach §5 Abs t Ziffer 2 des bestehenden Kartellgesetzes sind unter ande

rem Geschäfte von Banken und privaten Versicherungsunternehmungen 

sow8it sie der Aufsicht des Bund8sministers für Finanzen lmt8rli8gen, von 

der Anwendung des Gesetzes ausgenommen. 

A N FRA G E: 

1. Welche Sachverhalte werden konkret von dieser Aufsicht abgedeckt? 

2. Welche Sachverhalte unterliegen demnach schon heute aufgrund der 

geltenden Gesetzeslage dem Anwendungsbereich des K.artellgesetzes? 

3. Welche Konsequenzen ergäben sich aus einer gänzlichen Einbeziehung 

von Banken und privaten Versicherungen in den Geltungsbereich des 

Kartellgesetzes für die Aufsicht des Bundesminsiters für Finanzen über 
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